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zisiert diese Entscheidung, hebt jedoch die frühere Grund
aussage nicht auf. Jetzt darf in der Regel nur suspendie
rend ausgesperrt werden, d. h., daß das Arbeitsverhältnis 
bestehen bleibt. Das Bundesarbeitsgericht hat jedoch eine 
Fülle von Ausnahmebedingungen festgelegt. Bei längerer 
Dauer und besonderer Intensität des Streiks kann der Un
ternehmer ebenso zur lösenden Aussperrung übergehen 
wie bei einer Einsparung von Arbeitsplätzen oder ihrer 
anderweitigen Besetzung. In solchen Fällen haben die Ar
beiter einen Wiedereinstellungsanspruch nur nach „billi
gem Ermessen des Arbeitgebers“.

2. Die Aussperrung richtet sich gleichermaßen gegen 
Streikende und Arbeitswillige, gegen gewerkschaftlich Or
ganisierte wie Nichtorganisierte. Ebenso betroffen sind Be
triebsratsmitglieder und Arbeitervertreter im Aufsichtsrat, 
Schwerbeschädigte, Schwangere und Wöchnerinnen. Dieser 
sonst vor Entlassung und Kündigung stärker geschützte 
Personenkreis soll jedoch „nur“ suspendierend ausgesperrt 
werden können. Nach Ansicht des obersten Arbeitsgerichts 
der BRD wäre das zwar eine Einschränkung des Aussper
rungsrechts, die jedoch als verfassungskonform angesehen 
werden müsse, wie andererseits ein völliger Aussper
rungsschutz im Interesse der Kampffreiheit und Kampf
parität zu versagen sei.

Im Gegensatz zu dem umfangreichen Katalog von 
Streikverboten mit den daran geknüpften schwerwiegen
den Folgen für die Arbeiterklasse und ihre Gewerkschaf
ten, die im allgemeinen zu einem späteren Zeitpunkt wirk
sam Werden, beeinflußt die Aussperrung den Streikkampf 
unmittelbar und schlagartig zugunsten des Monopolkapi
tals. Durch die massenhafte Anwendung äußersten ökono
mischen Zwangs (Lohriwegfall, evtl. Beendigung des Kran
kenversicherungsschutzes und Verlust des Arbeitsplatzes) 
wird Hunderttausenden von Arbeitern und Angestellten 
zumindest zeitweise ihre Existenzgrundlage, der ständige, 
notwendige Verkauf ihrer Arbeitskraft, entzogen. Daran 
knüpfen die Unternehmer die nicht ungerechtfertigte Er
wartung, in wenigstens fünffacher Hinsicht ihre Interes
sen gewahrt zu haben:

Erstens dadurch, daß der Wille und die Macht des Mo
nopolkapitals demonstriert werden, gewerkschaftlicher 
Klassenpolitik mit allen Mitteln zu begegnen und bei 
einem Abrücken von der Sozialpartnerschaft unmittelba
ren Zwang auszuüben.

Zweitens dadurch, daß die Streikstrategie der Gewerk
schaften erheblich durchkreuzt wird. Den Schwerpunkt
streiks mit einer begrenzten Anzahl von Streikteilnehmem 
wird zumeist in Form von Flächenaussperrungen eine 
größere Anzahl von Ausgesperrten gegenübergestellt, die 
zusätzlich den gewerkschaftlichen Streikfonds belasten 
und damit die finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten 
zeitlich begrenzen.

Drittens dadurch, daß eine stärkere Verhandlungsbe
reitschaft der Gewerkschaften über ein dem „Gemein
wohl entsprechendes Resultat“ mit Hilfe eines zusätzlichen 
ökonomischen wie politischen Drucks, der die Spaltung ein
heitlicher Kampfaktionen der Arbeiterklasse einschließt, 
erzwungen wird. ,

Viertens dadurch, daß ohne arbeitsrechtliche Einzel
maßnahmen — zumindest vorübergehend — die industrielle 
Reservearmee vergrößert oder Kurzarbeit in Betrieben 
eingeführt wird, die nicht bestreikt werden und deren 
Angehörige auch nicht ausgesperrt sind. Dabei hofft man, 
daß die erlebte Angst vor Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit 
als in Aussicht gestellte Folgen des Streiks in eine „größere 
Leistungsbereitschaft“ nach Wiederaufnahme der Arbeit 
umschlägt und die Bereitschaft zu künftigen Streikkämpfen 
geringer werden läßt.

Fünftens schließlich dadurch, daß die Unternehmer die 
vielen Möglichkeiten für eine definitive Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses (Rationalisierung, anderweitige Beset
zung der Arbeitsplätze, Maßregelung von Streikführern)

nutzen, um sich von besonders gewerkschaftlich oder poli
tisch engagierten Betriebsangehörigen zu trennen.

Konstruktionen zur Legitimierung 
eines „Aussperrungsrechts“

Die herrschenden Kräfte der BRD haben es nicht gewagt, 
die Aussperrung gesetzlich zu regeln. Um einem direkten 
Widerstand der Arbeiterklasse zu entgehen und dennoch 
ein „Aussperrungsrecht“ zu schaffen, hat das Bundes
arbeitsgericht die von der Arbeitsrechtslehre der BRD for
mulierte These von der Aussperrung als gleichberechtigter 
Art des „Arbeitskampfes“ aufgegriffen und höchstrichter
lich legitimiert. Seiner Meinung nach gelte im Arbeits
kampfrecht der Grundsatz der Waffengleichheit (Kampf
parität). Dies folge aus der historischen Entwicklung sowie 
insbesondere daraus, daß andernfalls nicht gewähr
leistet sei, auch der Untemehmerseite gleiche Verhand- 
lungs- und Erfolgschancen einzuräumen, denn Druck be
dürfe notfalls des Gegendrucks, um zum Abschluß von 
Tarifverträgen zu kommen.

Ganz bewußt wird die Aussperrung mit politisch-ideo
logischen Konstruktiohen gerechtfertigt, weil man damit 
die Hoffnung verbindet, die Unzulässigkeit dieses Kampf
mittels leichter überdecken zu können. Der breiten Öffent
lichkeit wird über die Massenmedien suggeriert, daß Streik 
und Aussperrung gleichgelagerte und gleichberechtigte 
Mittel in der Auseinandersetzung zwischen Kapital und 
Arbeit seien und daß die Aussperrung aus dem Streik ab
geleitet werden müsse und deshalb sein Schicksal teile. 
Ohne Streik gäbe es keine Aussperrung. Wollte man die 
Aussperrung beseitigen, müsse der Streik verboten wer
den. Da die Gewerkschaften aber auf den Streik nicht ver
zichten wollten, hätten sie die Aussperrung und die damit 
verbundenen Nachteile in Kauf zu nehmen. Damit bewege 
sich der Arbeitskampf „in adäquaten Formen“ und würde 
„mit adäquaten Mitteln“ geführt.

Gerade die jüngsten Streikkämpfe in der BRD, die mit 
Aussperrungen beantwortet wurden, zeigen die Absurdi
tät solcher Konstruktionen. Bei den Auseinandersetzungen 
in der metallverarbeitenden Industrie und in Druckerei
betrieben ging es um reale Lohnerhöhungen, die ein wei
teres Auseinanderklaffen zwischen Profit- und Lohnent
wicklung wenigstens annähernd verhindern und die 
Reproduktionsbedingungen der dort Beschäftigten verbes
sern sollen, um die Sicherung von Arbeitsplätzen bei Ra
tionalisierungen und um die Verhinderung der Abqualifi
zierung der Werktätigen bei Einführung neuester Technik. 
Es ging also darum, dem großangelegten Angriff der Un
ternehmer auf entscheidende Arbeiterrechte und auf er
kämpfte soziale Positionen, der ein Spiegelbild des gegen
wärtigen sozialpolitischen Klimas in der BRD ist, zu begeg
nen.

Der Absicht der Untemehmerverbände, „den totalen 
Untemehmerstaat zementieren“ zu wollen, setzt die Arbei
terklasse eines ihrer wichtigsten Kampfmittel, den gewerk
schaftlich organisierten Streik, entgegen. Sie will mit seiner 
Hilfe die politische und ökonomische Offensive des Mono
polkapitals zurückdrängen. Gerade dies soll aber mit der 
Aussperrung verhindert oder zumindest erschwert werden. 
Deshalb stellt die Aussperrung auch nicht ein „Gleichge
wicht“ zwischen Kapital und Arbeit wieder her, wie die 
Monopolbourgeoisie ständig behauptet, sondern sie soll 
die tatsächliche politische, ökonomische und soziale Un
gleichheit absichem und wenn möglich noch vergrößern.

Die Rechtswidrigkeit der Aussperrung

Die grundgesetzlich nicht anerkannte und durch sog. Rich
terrecht in die „reale ArbeitsVerfassung“ 7 hineininterpre
tierte Aussperrung verstößt gegen Grundrechte und Leit
prinzipien des Grundgesetzes der BRD, insbesondere gegen


